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PRO UND CONTRA

Entspricht der Wechsel von der Verteidigungsarmee zur
Dienstleistungsarmee dem Geist der Bundesverfassung?

Der Projektleiter der Studie «Sicherheit 2005», Prof. Karl Haitiner,

stellt fest, dass «das Konzept der Armee XXI im Wesentlichen
einen Wandel von der Landesverteidigungs- zur multifiinktionalen
Dienstleistungsarmee beinhaltet.» (ASMZ 11/ 2005, Seite 23)

In Art. 58 der Bundesverfassung steht: «Die Armee dient der
Kriegsverhinderung und trägt bei zur Erhaltung des Friedens; sie

verteidigt das Land und seine Bevölkerung. Sie unterstützt die zivilen

Behörden bei der Abwehr schwer wiegender Bedrohungen der
inneren Sicherheit und bei der Bewältigung anderer ausserordentlicher

Lagen.»

Der Diensdeistungsauftrag ist also dem Verteidigungsauftrag
nachgeordnet. Es stellt sich demnach die Frage, wie weit die

Verlagerung im Aufgabenspektrum der Armee von der Verteidigung
zur Dienstleistung gehen darf, ohne den Wortlaut derVerfassung zu
missachten.

Stellungnahmen zu diesen Fragen erwarten wir bis zum
20. Januar an: Louis Geiger, Obstgartenstrasse 11, 8302 Kloten, Fax

044 803 07 59 oder E-Mail: louis.geiger@asmz.ch.

Die Veröffentlichung erfolgt in der ASMZ Nr. 3/2006. Fe

(Fragestellung aus ASMZ Nr. 11)Muss sich eine Armee für den schlimmsten oder lediglich für den
wahrscheinlichen Fall vorbereiten?

Es liegt auf der Hand, dass die militärischen Aspekte dieses Problems in einen weitergefassten strategischen Rahmen hineingehören. Die nachstehenden

Stellungnahmen beschränken sich im Wesentlichen aufden militärischen Bereich, was auch dem Sinn unserer Fragestellung entspricht.

Es wird geltend gemacht, die Gefahr eines militärischen Angriffs
auf die Schweiz sei auf weite Sicht ausgesprochen unwahrscheinlich.

Begründet wird diese Annahme mit der Einschätzung, dass

unsere Nachbarstaaten wohl auch in naher Zukunft nicht die Absicht
hätten, gegen die Schweiz Krieg zu führen.

Diese Einschätzung übersieht, dass sie völlig abhängig ist vom
politischen Willen unserer direkten und indirekten Nachbarstaaten.
Sie orientiert sich folglich nicht an deren militärischen Möglichkeiten,

sondern basiert auf einer politischen Einschätzung. Dieser
Parameter für die Beurteilung eines möglichen militärischen Angriffs
scheint mir jedoch äusserst vage, denn nichts ändert sich so schnell
wie politische Meinungen und Ansichten, insbesondere, wenn
Vorurteile, Missgunst und Ängste die politische Diskussion beherrschen.

Davor sind letztlich auch unsere Nachbarstaaten nicht gefeit.
Im Lichte einer militärischen Lagebeurteilung ist es daher meines
Erachtens verantwortungsvoller, sich an der militärischen Potenz

unserer Nachbarstaaten zu orientieren. So gesehen sind diese sehr

wohl noch in der Lage, einen militärischen Angriff auszuführen.
Damit ein solches Unterfangen von vornherein nicht von Erfolg
gekrönt und daher im besten Falle auch davon abgesehen wird, dafür

hat letztlich eine auch für diesen schlimmsten Fall vorbereitete
und ausgerüstete Schweizer Armee zu sorgen - ohne Wenn und
Aber.

Reto P Knecht, Oblt, Füs OfaD, 4573 Lohn-Ammannsegg

Weder — noch, sondern
Unsere Armee soll sich weder auf den schlimmsten noch auf den

wahrscheinlichsten Fall vorbereiten, sondern auf die wichtigsten Fälle aus einem

umfassenden Bedrohungsmix.
Bequem war es damals, als man genau wusste, wer hinter dem

Grenzgewässer lauerte. Man konnte in Reglementen und Behelfen
seine Bewaffnung und Kampfverfahren nachlesen und sich auf diese

Bedrohung einrichten. Unsere Armee hat das seinerzeit gekonnt
getan. -Aber, die Ausrichtung auf einen Fall hat das freie Denken
und Planen eingeengt. Die Überlegungen waren oft nur linear.

Heute ist die Armee in einer einzigartigen Lage: Sie hat keinen
eindeutigen Feind, keine dominierende Bedrohung, also hat sie die

Möglichkeit zu freiem Denken, zu Fantasie, Kreativität und geistiger

Flexibilität. Das braucht sie in der heutigen vielseitigen,

unklaren und oft konfusen Bedrohungslage. Um Klarheit zu
gewinnen, sind beispielsweise die folgenden Schritte zweckmässig:

1. Bedrohungskatalog erstellen. Wenn das zu schützende Gut und
die Schutzintensität bekannt sind, wird auf Grund von Erfahrung
und viel Vorstellungsvermögen eine Liste aller Bedrohungen
erstellt. In dieser Phase sind auch «Verrücktheiten» gestattet wie z.B.
ein Grossangriffvon australischen Ureinwohnern mit Bumerangs*.

2. Bedrohungshierarchie erstellen. Nach der freien Ideensuche
kommt ein Stück Knochenarbeit: Jede Bedrohung ist nach drei
Kriterien zu beurteilen: Erstens Gefährlichkeit (zu erwartender
Schaden fiir Menschen, Sachgüter, Rechtsgüter). Zweitens
Wahrscheinlichkeit (hoch, mittel, klein). Drittens Aktualität (Eintreffen
kurz-, mittel-, langfristig). Wird jedes Kriterium benotet, lässt sich

eine Hierarchie der Bedrohung erstellen.
3. Zu bekämpfende Bedrohungen auswählen. Wahrscheinlich steht

der erwähnte Angriff mit Bumerangs so tief in der Hierarchie, dass

man ihn wohl ausklammert. Das Gleiche tut man mit Bedrohungen,

die nicht zum Aufgabenbereich der Armee gehören oder die

von ihrer Art her nicht bekämpft werden können.
4. Abwehr vorbereiten. Jetzt sind die relevanten Bedrohungen

bekannt. Die Armee muss Antworten für eine Mehrzahl von Fällen
ausarbeiten. Dazu braucht es geistige und physische Beweglichkeit

- und zur Bekämpfung vielleicht eine neue Armee 2020.

Weitere Gedanken zum Thema finden sich in ASMZ 11/2005,
Seite 20, «Bedrohungen beurteilen».

* Anmerkung zu «Angriff mit Bumerangs»: Bei der Ideensuche kann «höherer

Blödsinn» als Denkanstoss oder Katalysator wirken.

Gottfried Weilenmann, 8708 Männedorf

Grundlagen zur Beurteilung
Die Schweiz will ein unabhängiges und der bewaffneten Neutraütät

verpflichtetes Land bleiben. Sie will ihre völlige Handlungsfreiheit

und ihr Staatsprinzip (direkte Demokratie) beibehalten.
Wir verharren nicht in Denkmustern des Kalten Krieges und

haben die Kampfhandlungen in Afghanistan und im Irak genau
verfolgt. (NZZ 5./6. November)

Wir sind uns aber bewusst, dass es aus einer simplen
Bewachungsaufgabe zu grösseren Kampfhandlungen kommen kann.

ASMZ Nr. 1/2006



Daraus entstehende, unerwünschte aussenpolitische Auseinandersetzungen

sind nicht auszuschhessen.
Deshalb wird fiir unseren Kleinstaat Schweiz jede Aktion einer

fremden Macht aufunserem Territorium zum schlimmsten Fall.
Und daraufhaben wir uns vorzubereiten.

Folgerungen
Aufwuchs

Nachdem der Bundesrat im vergangenen Mai das Hauptelement
des Aufwuchses, die Reserve, in Frage stellt, ist dieser fiir die Armee
XXI neu erfundene Begriff zu eliminieren. Die dazu festgelegten
Vorwarnzeiten von 10 bis 15 Jahren sind unrealistisch. Einerseits
können sich ausländische Ereignisse in viel kürzerer Zeit entwickeln,

und anderseits sind unser eher langsames politisches System
und auch die Wirtschaft nicht unbedingt bereit, Ausrüstungs- und
Ausbildungsstand der Reserve zeitgerecht auf den erforderlichen
Stand zu verbessern.

Die Vielzahl der zu bewachenden Objekte (Uem- und
Log-Einrichtungen, Objekte der Elektrizitätswirtschaft inkl. Eisenbahnen,
zivile Flugplätze, zivile Kommandoposten, ausländische diplomatische

Objekte) absorbiert so viele Truppenteile fiir stationäre
Aufgaben, dass für den immer noch gültigen Hauptauftrag der Armee
«Verteidigung» zu wenig modern ausgerüstete Truppen zur
Verfügung stehen. Diese Lage würde noch erheblich verschlimmert,
wenn das Hauptnuttel des Aufwuchses, die Reserve, ohne
modernste Waffensysteme in den Kampf eingreifen müsste, wie das

vom Bundesrat im Mai 2005 als Möglichkeit angedeutet worden
war.
Armeebestand

Die fiir den Aufwuchs im obigen Abschnitt dargestellten Probleme

könnten erheblich vereinfacht werden, wenn man sich durchringen

würde, eine Einheitsarmee von 220000 Mann zu bilden (keine
Reserve). Das würde u. a. bedingen, in der Armeeorganisation vom
4. Oktober 2002 die Art. 2 bis 4 sowie die Art. 5.2 und 5.3 zu
streichen. Der Art. 12 wäre anzupassen. Die Dienspflichtdauer bleibt
unverändert.

Eine weitere Verbesserung fiir die Hauptaufgaben der Armee
würde darin bestehen, sie von den Aufgaben der Bewachung
ausländischer Bot- und Gesandtschaften zu befreien.

Unbedingt notwendig ist der Aufbau und der Unterhalt eines

eigenen wirkungsvollen Nachrichtenbeschaffungssystems, das allen
Bedrohungsformen gerecht wird und allen Bundesdepartementen
dient.

Schlussbemerkung
Mit den hier angedeuteten, wenigen und der Abstimmung vom

18. Mai 2003 Rechnung tragenden Korrekturen wäre es möglich,
unsere Landesverteidigung mit eigenen Mitteln und ohne ständigen

Blick auf ausländische Lösungen zu bewältigen.
Hans Wächter, Div aD, Präsident Aktion Aktivdienst,
8260 Stein am Rhein

Centre d'histoire et de prospective militaires

Programme 2006

1" semestre

Cours/Conferences d'histoire
Cours No 1 27 avril Introduetion au theme
18 h 30 par M. Pierre Streit suivie de:

Les nouveaux modes operatoires
des organisations criminelles et
terroristes transnationales
(M.Jean-Michel Contino, Criminologue)

Cours No 2 11 mai L'etat de preparation d'une armee ä

18h30 l'engagement
(col Pierre Altermath, Consultant aupres de

l'Academie de police de Savatan)

Cours No 3 22 juin Blessures physiques, blessures psy-
18 h 30 chiques: des soldats americains

aux civils irakiens, le cout humain de
la guerre en Irak
(M. Hans- Willem Fluijt, Psychologue diplome)

XTV" Symposium international d'histoire et de prospective
militaires: 23 au 25 fevrier 2006 ä Pully
Les population et les armees

Cours No 4 21 sept. La bataille de Dien Bien Phu:
18h30 mythes, realite et signification

politique
(M. PierreJcanneret, Docteur es lettres)

Introduetion aux jeux de guerre
(Wargames, Kriegsspiele)
(M. Olivier Bangerter, Delegue du CICR)

Salle polyvalente deVerte Rive
Journee «Introduetion aux jeux de guerre»
— Presentations de plateaux (toutes
epoques: Antiquite, guerres mondiales,
epoque contemporaine)
— Demonstration: «l'armee du Nord»
(la campagne de Napoleon en Belgique,
1815)

Ccurs No 7 16 nov. Le regiment de Meuron et la prise
18h 30 de la forteresse de Seringapatam, capi-

tale du sultanat du Mysore, en 1799
(Mme Helene Dubey Moik, Conscivatrice
du Musee militaire de Colombier)

Theme annuel 2007: la Defense europeenne, histoire,
enjeux, perspectives
(le CHPM recherche des Conferenciers.
Contact: chpm-pully@bluewin. ch)

Sauf avis contraire, les cours d'histoire ont lieu au Pavillon ouest
du Centre General Guisan ä Pully; le Symposium ä la salle de la
Fondation Pohl du Centre General Guisan ä Pully, Case postale
618,1009 Pully, Tel. 021 7294644, Fax 021 7294688 G.

Cours No 5 26 oct.
18h30

Cours No 6 26 oct.
14h00-18h00

Der Standpunkt der ASMZ
Die Feststellung, «dass jede Aktion einer fremden Macht auf unserem Territorium zum schlimmsten Fall wird», ist nicht zu bestreiten. Folglich

muss unsere Armee dafür gewappnet sein. Die Frage bleibt, ob es unseren sicherheitspolitischen Interessen entspricht, die nülitärischen
Vorbereitungen einseitig auf diese Hypothese zu konzentrieren. Eine vorurteilsfreie Beurteilung der möglichen Bedrohungen und der
Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens muss zwingend zur Einsicht führen, dass dies verhängnisvolle Konsequenzen zeitigen könnte.

Das Dilemma derWahl zwischen Vorsorge für den schlimmsten und den wahrscheinlichen Fall wird indessen dadurch entschärft, dass uns ein
breites Spektrum von Massnahmen zu Gebote steht, die sich sowohl in Hinsicht aufden schlimmsten als auch auf den wahrscheinlichen Fall als

zweckmässig erweisen. Dazu gehört alles, was dazu beiträgt, die strategische Lage jederzeit genau zu erfassen und aufdie jeweilige Lageentwicklung

unverzüglich zu reagieren. Das bedeutet: Alles, was in die drei Bereiche Aufklärung, Übermittlung und Mobilität investiert wird, kann im
entscheidenden Fall dazu beitragen, unsere Erfolgschancen zu erhöhen. Fe ¦
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